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Am 13.06.2007 hat der Angeklagte Rainer Hoffmann den Zeugen Grosse-Büning in 
der öffentlichen Verhandlung folgende Fragen gestellt (Wortprotokoll durch 
Prozessbeobachter) 
 
Frage von Hoffmann: 
"Haben Sie mir eine solare Raumheizungsunterstützung angeboten und verkauft ?" 
 
Antwort von Grosse-Büning: 
"Die Regelung kann es. Aber ich  habe ihnen damals den 6qm-Kollektor definitiv nur 
für die Warmwasserbereitung verkauft ?" 
 

Frage von Hoffmann: 
"6 oder 7 qm ??" 
 

Antwort von Grosse-Büning: 
"Es waren 7 einhalb qm angedacht, und dann kam die Aussage des Architekten, es 
passte die Größe nicht und dann haben wir die Größe geändert im gegenseitigen 
einvernehmen." 
  
Durch den Kostenvoranschlag 960047 vom 05.03.1996, der nachweislich Bestandteil 
des Kaufvertrages vom 01.10.1996 ist, wird dokumentiert, dass es sich bei der 
obigen Aussage von Herrn Grosse-Büning um eine unwahre Zeugen-Aussage 
handelt. Das Blatt 9 des Kostenvoranschlages belegt, dass Grosse-Büning den 
7,5qm-Kollektor (SOLAR 750) nicht nur für die Warmwasserbereitung, sondern auch 
für die (Raum)-Heizungsunterstützung angeboten und verkauft hat: 
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Ausserdem hat Grosse-Büning in seiner Zeugen-Aussage am 13.06.2007 behauptet, 
es wäre eine Option für einen weiteren Kollektor auf der Dachfläche zur Westseite 
geplant gewesen, um eine solare Raumheizungsunterstützung erst zu gewährleisten. 
Die Dachfläche, die Grosse-Büning meint, ist auf dem folgenden Bild zu sehen (roter 
Pfeil): 
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Diese Dachfläche zur Westseite ist für für ein solare Raumheizungsanbindung und 
für die den Einsatz von Kollektoren vollkommen ungeignet, weil: 
 
1. wie auf dem Bild zu sehen ist, ein Baum die tiefstehende Sonne im  

Winterverdeckt. 
2. die Sonne im Winter einen effektiven Einstrahlwinkel der Dachfläche nicht 
 erreicht, da die Sonne im Winter am südlichen Horizont verbleibt. 
3. Diese Dachfläche auch im Sommer für einen solaren Ertrag ungeeignet ist, 
 da der Baum die Sonneeinstrahlung im Sommer verdeckt. 
 
 
Beweisantrag für ein Gutachten durch den Sachverständigen für thermischen 
Solartechnik, Dipl-Ing. Norbert Dressel: 
 

 
 
zu laden: 

Dipl.-Ing. Norbert Dressel  
Rüdesheimer Str. 2a  
D-65366 Geisenheim  
www.sun-consult.de  


